
SCHWERBEHINDERTEN- 
VERTRETUNG
AUFGABEN UND PFLICHTEN
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ALLGEMEINE AUFGABEN  
UND PFLICHTEN
Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwer-
behinderter oder gleichgestellter Menschen in die Universität, vertritt 
ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. 
Die Aufgaben, Rechte und Pflichten sind grundsätzlich im Neunten 
Buch des Sozialgesetzbuches (SGB IX) § 178 geregelt.

Die Hauptaufgaben der Schwerbehindertenvertretung sind:

− �Sicherstellung der Erfüllung der Verpflichtungen des Arbeitgebers 
gemäß §§ 154, 155 und 164 bis 167 SGB IX. ​

− �Förderung der Eingliederung 
von schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen in die 
Universität. ​

− �Vertretung der Interessen  
von schwerbehinderten oder gleichgestellten Menschen. ​

− �Beratung und Unterstützung  
für schwerbehinderte oder gleichgestellte Menschen. ​

− �Überwachung der Einhaltung von Gesetzen,  
Verordnungen, Tarifverträgen und Dienstvereinbarungen, die 
den Schutz und die Förderung von schwerbehinderten oder 
gleichgestellten Menschen gewährleisten. ​

− �Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden  
und Suche nach einvernehmlichen Lösungen mit dem Arbeitgeber. ​

Vertrauensperson der Schwerbehinderten  
und denen Gleichgestellte

Marc Herzog  
Telefon:	 06221 54 - 2125 
E-Mail:	 herzog@uni-heidelberg.de

Sprechzeiten nach telefonischer Vereinbarung oder per E-Mail.

Sekretariat

Sarah Haug 
Telefon:	 06221 54 - 2126 
E-Mail:	 sbv@uni-heidelberg.de

Adresse: 	Voßstraße 5, 69115 Heidelberg

Stellvertreter/innen

1. Verena Pisot	 4. Alexander Vogel

2. Benjamin Scherke	 5. Susen Pätzold

3. Saskia Mayer	 6. Adelheid Büssecker

www.uni-heidelberg.de/schwerbehindertenvertretung


